oo Ministerium des |
gz RECHT.NRW des Landes Nordrhein-Westfalen W@

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

Gesetz- und Verordnungsblatt fur das Land Nordrhein-
Westfalen

Ausgabe: GV. NRW. 2011 Nr. 13
Veroffentlichungsdatum: 30.05.2011
Seite: 280

Verordnung uber die Ausbildung und Prifung fur die
Ausbildungsberufe in der Geoinformationstechnologie
im Lande Nordrhein-Westfalen (Ausbildungs- und Prui-
fungsordnung Geoinformationstechnologie - APO Geo-

InfoTech)

7134

Verordnung
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Vom 30. Mai 2011

Auf Grund der §§ 9 und 47 Absatz 1 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. Marz 2005
(BGBI. I S. 931), zuletzt geandert durch Artikel 15 Absatz 90 des Gesetzes vom 5. Februar 2009
(BGBI. I S. 160), in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe ¢ und Nummer 5 der Ver-
ordnung Uber die Zustandigkeiten nach dem Berufsbildungsgesetz und die Angelegenheiten der
Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung(HwO) vom 5. September 2006 (GV. NRW. S.
446), zuletzt geandert durch Verordnung vom 31. August 2010 (GV. NRW. S. 513), wird nach Be-
ﬁussfassung durch den Berufsbildungsausschuss Folgendes verordnet:
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Teil 1

Grundsatze zur Ausbildung

§1
Allgemeines

Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Maskulinum stehen, wird diese Form verallgemei-
nernd verwendet und bezieht sich auf beide Geschlechter.

§2
Ausbildungsstatte

Zur Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern sind Ausbildungsstatten berech-
tigt, die die Voraussetzungen nach § 27 Berufsbildungsgesetz erfillen.

Als Ausbildungsstatten kommen insbesondere in Betracht:

die Bezirksregierungen,

die Kreise und kreisfreien Stadte als Katasterbehorden,

der Landesbetrieb StraBenbau Nordrhein-Westfalen,

der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen - Landesbetrieb -,
die Offentlich bestellten Vermessungsingenieure,

Gemeinden und Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts,
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Betriebe der Wirtschaft und der Freien Berufe.

§3
Ausbildende, Ausbilder

Der Ausbildende ist fiir die ordnungsgemaBe Ausbildung verantwortlich. Er kann die Leitung der
Ausbildung einem Ausbildungsileiter tibertragen und hat, falls erforderlich, Ausbilder zu bestellen
(8§ 28 bis 30 Berufsbildungsgesetz).

§4
Durchfiihrung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung soll am 1. August beginnen.

(2) Zur Férderung der Ausbildung miissen fallorientierte und praxisbezogene Ubungs- oder Auf-
sichtsarbeiten in den verschiedenen Ausbildungsabschnitten gefertigt werden. Die Ergebnisse
dieser Arbeiten sind zu dokumentieren und mit dem Auszubildenden zu besprechen. Die prakti-
sche Ausbildung ist durch theoretische Unterweisung in den Ausbildungsstatten zu begleiten
und zu erganzen.

(3) Vor Beendigung der Probezeit, vor der Anmeldung zur Abschlussprifung und zum Schluss
eines jeden Ausbildungsjahres ist Uber den Auszubildenden eine Ausbildungsstandsbewertung
nach dem Muster der Anlage 1 abzugeben, die sich auf die Leistungen, die Fahigkeiten und sein
Verhalten erstreckt. Die Ausbildungsstandsbewertungen sind zu den Personalakten zu nehmen.

(4) Im Ubrigen gelten die §§ 20 bis 23 Berufsbildungsgesetz.

§5
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse

(1) Das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse fuhrt die Bezirksregierung, in deren Be-
zirk die Ausbildungsstatte liegt, als zustandige Stelle. Das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhaltnisse der Vermessungstechniker, Fachrichtung Bergvermessung, fuhrt die Bezirksregie-
rung Arnsberg.

(2) Der zustandigen Bezirksregierung ist unverziiglich nach Vertragsschluss der Berufsausbil-
dungsvertrag mit dem betrieblichen Ausbildungsplan vorzulegen.

§6
Schriftlicher Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)

(1) Auszubildende fiihren ein Berichtsheft nach dem Muster der Anlage 2.

(2) Das Berichtsheft ist monatlich von dem Ausbilder zu unterzeichnen. Es ist vierteljahrlich dem
Leiter der Ausbildungsstatte oder dem bestellten Ausbildungsleiter vorzulegen, der die Richtig-
keit bescheinigt.

Teil 2
Priifungsausschiisse, Ausschuss fiir gemeinsame Priifungsaufgaben

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/18



§7
Errichtung, Zustandigkeit

(1) Fur die Abnahme der Prifungen wird bei jeder Bezirksregierung ein Prifungsausschuss ge-
bildet.

(2) Zustandig ist der Prifungsausschuss der Bezirksregierung, in deren Bezirk die Ausbildungs-
statte liegt. Fur Prifungen im Ausbildungsberuf Vermessungstechniker, Fachrichtung Bergver-
messung, ist landesweit der Prifungsausschuss bei der Bezirksregierung Arnsberg zustandig.

(3) Zur Gewahrleistung gleicher Prifungsanforderungen in den Priifungsausschiissen wird im
Geschaftsbereich des fur Vermessungs- und Katasterwesen zustandigen Ministeriums ein Aus-
schuss flir gemeinsame Priifungsaufgaben errichtet.

§8

Zusammensetzung

(1) Die Prifungsausschisse und der Ausschuss fir gemeinsame Prifungsaufgaben bestehen
aus je zehn Mitgliedern, von denen vier Mitglieder Beauftragte der Arbeitgeber, vier Mitglieder
Beauftragte der Arbeitnehmer und zwei Mitglieder Lehrer dieser Bildungsgange an berufsbilden-
den Schulen sind. Dabei sind die verschiedenen Berufe nach § 2 ausreichend abzudecken.

(2) Der Ausschuss fir gemeinsame Prifungsaufgaben besteht aus Mitgliedern der Prifungsaus-
schuisse; jeder Priifungsausschuss muss mit mindestens einem Mitglied vertreten sein.

(3) Fur jedes Mitglied sind ein oder mehrere stellvertretende Mitglieder zu berufen.

§9
Berufung

(1) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Prifungsausschisse werden von der
Bezirksregierung auf finf Jahre berufen.

(2) Die Mitglieder der Arbeitgeber werden im Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbanden,
den Berufsvertretungen der Offentlich bestellten Vermessungsingenieure und weiteren Berufs-
vertretungen mit berufspolitischer Zwecksetzung berufen.

(3) Die Mitglieder der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Land Nordrhein-Westfalen be-
stehenden Gewerkschaften und selbstandigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial-
oder berufspolitischer Zwecksetzung berufen.

(4) Die Mitglieder der Lehrerschaft sind im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehdrde zu be-
rufen.

(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses flir gemeinsame Priifungs-
aufgaben werden von dem fir Vermessungs- und Katasterwesen zustandigen Ministerium auf
fanf Jahre berufen.
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6) Bei der Berufung missen Mitglieder und stellv. Mitglieder des Prifungsausschusses im Be-
rufsleben stehen.

§10
Abberufung, Erléschen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder der Prifungsausschiisse und des Aus-
schusses fur gemeinsame Prifungsaufgaben kdnnen nach Anhéren der an ihrer Berufung Betei-
ligten aus wichtigem Grund durch die berufende Stelle abberufen werden.

(2) Die Mitgliedschaft erlischt spatestens mit Vollendung des 70. Lebensjahres.

§NM
Vorsitz, Beschlussfahigkeit, Abstimmung

(1) Jeder Prifungsausschuss wahit aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Vertretung.
Der Vorsitzende und dessen Vertretung sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehoren.

(2) Der Vorsitzende des Ausschusses flir gemeinsame Priifungsaufgaben und dessen Vertre-
tung wird von dem flir Vermessungs- und Katasterwesen zustéandigen Ministerium berufen.

(3) Ein Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn mindestens sieben Mitglieder anwesend
sind. Er beschlieBt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Gleiches gilt fir den Aus-
schuss flir gemeinsame Priifungsaufgaben.

(4) Der Prifungsausschuss wird bei den auftragsbezogenen Fachgesprachen gemaB §§ 7, 12
und 14 und miindlichen Erganzungsprifungen gemag §§ 8, 13 und 15 der Verordnung Uber die
Berufsausbildung in der Geoinformationstechnologie vom 30. Mai 2010 (BGBI. | S. 694), im Fol-
genden Ausbildungsordnung genannt, in paritatischer Besetzung mit mindestens drei Mitgliedern
tatig. Absatz 3 Satze 2 und 3 gelten entsprechend.

§12
Aufgaben des Priifungsausschusses
und seines Vorsitzenden

(1) Zu den Aufgaben des Priifungsausschusses gehdéren insbesondere
1. die Zulassung zur Priifung in den Fallen des § 24 Absatz 1 Satz 3,

2. die Zulassung zur Prifung in besonderen Fallen (§ 46 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 45
Berufsbildungsgesetz),

3. die Genehmigung der im Rahmen der Priifungsanmeldung vorgelegten Aufgabenstellung des
betrieblichen Auftrags,

4. die Erarbeitung und Unterbreitung von Vorschlagen fur das Priufungsstick gemaB § 7 Absatz
5 Nummer 2 der Ausbildungsordnung,
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5. die Abnahme, Bewertung und Festsetzung aller Prufungsleistungen und
6. die Entscheidung in den Fallen der §§ 37 und 38.

(2) Der Vorsitzende ist fur die ordnungsgemaBe Vorbereitung und Durchfihrung der Prifung
verantwortlich und leitet die Sitzung des Priifungsausschusses.

§13
Aufgaben des Ausschusses
flir gemeinsame Prifungsaufgaben

(1) Der Ausschuss flir gemeinsame Priifungsaufgaben erstellt fir die Abnahme der Abschluss-
prifung fir die Ausbildungsberufe in der Geoinformationstechnologie schriftliche Prifungsauf-
gaben und setzt die Prifungstermine fest. Das Gleiche gilt sinngeman fiir die Zwischenpriifung.

(2) Der Ausschuss erstellt Kriterienkataloge fir die von den Ausbildungsstatten zu erstellenden
Aufgabenvorschlage in den Prifungsbereichen Geodatenprozesse der Geomatiker und vermes-
sungstechnische Prozesse der Vermessungstechniker.

(3) Zur Wahrung gleichmaBiger BewertungsmaBstabe fuhrt der Ausschuss statistische Verglei-
che Uber die Bewertung der Priifungsleistungen bei den einzelnen Priifungsausschiissen durch
und berat erforderlichenfalls die Ergebnisse mit den Vorsitzenden der Prifungsausschiisse.

§14
Geschaftsflihrung

Die Geschaftsfuhrung des Prifungsausschusses obliegt der zustandigen Bezirksregierung. Die
Geschaftsfiihrung des Ausschusses flir gemeinsame Priifungsaufgaben wird einer Bezirksregie-
rung von dem fir Vermessungs- und Katasterwesen zustandigen Ministerium zugewiesen. Es
sind Sitzungsprotokolle zu fuhren.

§15
Verschwiegenheit

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prifungsausschusses haben Uber alle Pri-
fungsvorgange gegeniber Dritten Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt nicht gegenliber dem
Berufsbildungsausschuss. Ausnahmen bedirfen der Einwilligung der zustandigen Bezirksregie-
rung.

Teil 3
Zwischenprifung

Die Priifung findet nach Abschluss des ersten Ausbildungsjahres statt. Sie soll bis zum 30. No-
vember beendet sein.

(1) Die Ausbildungsstatte meldet den Auszubildenden mindestens zwei Monate vor Priifungsbe-
ginn bei der fir sie zustandigen Bezirksregierung zur Prifung an. Mit der Anmeldung sind Name,
Anschrift, Geburtsdatum und Geburtsort des Auszubildenden, ggf. Name und Anschrift des ge-
setzlichen Vertreters, Beginn und voraussichtliches Ende des Ausbildungsverhaltnisses sowie
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die Anschrift der Berufsschule anzugeben. Der Anmeldung ist eine Ausbildungsstandsbewertung
der Ausbildungsstatte Uber die Leistungen und das Verhalten des Auszubildenden wahrend des
ersten Ausbildungsjahres (Anlage 1) und ggf. eine Kopie der Bescheinigung nach § 32 Jugendar-
beitsschutzgesetz beizufligen.

(2) Die zustandige Bezirksregierung pruft, ob alle zur Zwischenprifung anstehenden Auszubil-
denden angemeldet sind. Sie veranlasst, dass fehlende Anmeldungen nachgeholt werden. Ab-
schlieBend teilt sie dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses mit, wer an der Zwischenpru-
fung teilnimmt.

(1) Fur die Durchfiihrung der Zwischenprufung gelten die §§ 6 und 11 Ausbildungsordnung und
sinngeman die §§ 25 und 27 dieser Verordnung.

(2) Die Prufung ist nicht 6ffentlich. Eine miindliche Prifung findet nicht statt.

Die Priifungsarbeit ist vom Priifungsausschuss zu beurteilen und der Ausbildungsstatte mit Be-
urteilung zuzusenden. Die Ausbildungsstatte hat die Prifungsarbeit mit dem Auszubildenden zu
besprechen und das Ergebnis des Gesprachs zu dokumentieren.

§ 20
Priifungsbescheinigung

Uber die Teilnahme an der Priifung ist eine Bescheinigung nach dem Muster der Anlage 3 aus-
zustellen. Sie ist vom Vorsitzenden des Priifungsausschusses zu unterschreiben und mit dem
Dienstsiegel der Bezirksregierung zu versehen, bei der der Prifungsausschuss eingerichtet ist.
Der Auszubildende, dessen gesetzlicher Vertreter, die Ausbildungsstatte und die Berufsschule
werden Uber das Ergebnis der Zwischenprifung durch die Bezirksregierung unterrichtet. Eine
Zweitschrift verbleibt bei der zustandigen Bezirksregierung, bis die Abschlussprifung bestanden
oder endgultig nicht bestanden ist.

Teil 4
Abschlussprifung

Kapitel 1
Vorbereitung der Abschlusspriifung

§21
Priifungstermine

Die Abschlussprifungen finden jahrlich zweimal statt. Sie sollen bis zum 31. Januar bzw. 31. Juli
beendet sein.

§22
Anmeldung zur Prifung

(1) Die Ausbildungsstatte meldet den Auszubildenden mit dessen Zustimmung mindestens vier
Monate vor dem Prifungstermin bei der fur sie zustdndigen Bezirksregierung zur Prifung an.
Diese prift, ob alle zur Abschlusspriifung anstehenden Auszubildenden angemeldet sind. Sie
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veranlasst, dass fehlende Anmeldungen nachgeholt werden. AbschlieBend teilt sie dem Vorsit-
zenden des Prifungsausschusses mit, wer an der Abschlussprifung teilnimmt.

(2) Der Anmeldung sind beizufligen:

1. die Bescheinigung Uber die Teilnahme an der Zwischenprifung,
2. der schriftliche Ausbildungsnachweis nach Anlage 2,

3. das letzte Berufsschulzeugnis,

4. ggf. weitere Ausbildungs- und Tatigkeitsnachweise,

5. ein tabellarischer Lebenslauf,

6. eine abschlieBende Ausbildungsstandsbewertung der Ausbildungsstatte Gber die Leistungen
und das Verhalten des Auszubildenden wahrend der Ausbildungszeit nach Anlage 1 und

7. die an die Gegebenheiten der Ausbildungsstatte angepasste Aufgabenstellung fur den Pri-
fungsbereich Geodatenprozesse bzw. Vermessungstechnische Prozesse (betrieblicher Auftrag).

Dies gilt auch im Falle des § 45 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz.
(3) In den Fallen des § 45 Absatz 2 und 3 Berufsbildungsgesetz sind der Anmeldung beizufligen:

1. Tatigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung liber den Erwerb von Fertigkeiten, Kenntnis-
sen und Fahigkeiten (berufliche Handlungsfahigkeit),

2. das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten Schule,
3. ggf. weitere Ausbildungs- und Tatigkeitsnachweise,
4. ein tabellarischer Lebenslauf,

5. ggf. eine gutachtliche Stellungnahme der Statte, bei der der Priifungsbewerber tatig ist, Uber
die Leistungen und das Verhalten und

6. der Vorschlag einer Ausbildungsstatte zur Durchfuhrung des betrieblichen Auftrags.

(4) Bei Wiederholungspriifungen sind den in Absatz 2 bzw. 3 genannten Unterlagen Angaben
Uber die anerkannten Prifungsbereiche beizufligen.

§ 23
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Zur Abschlussprifung ist zuzulassen,

1. wer die Ausbildungszeit zurlickgelegt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht spater als zwei
Monate nach dem Prifungstermin endet,
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2. wessen Berufsausbildungsverhaltnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhaltnisse
eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder die Auszubildenden noch
deren gesetzliche Vertreter zu vertreten haben,

3. wer an der Zwischenpriifung teilgenommen sowie das vorgeschriebene Berichtsheft geflihrt
hat und

4. wenn der betriebliche Auftrag durch den Prifungsausschuss genehmigt worden ist.
(2) Fir die Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fallen gilt § 45 Berufsbildungsgesetz.

§24
Entscheidung liber die Zulassung

(1) Uber die Zulassung zur Priifung entscheidet die nach § 5 Absatz 1 zustandige Bezirksregie-
rung. lhre Entscheidung teilt sie dem Vorsitzenden des Priufungsausschusses mit. Halt sie die
Voraussetzungen fir die Zulassung filr nicht gegeben, entscheidet der Prifungsausschuss. § 46
Absatz 2 Berufsbildungsgesetz bleibt unberihrt.

(2) Die Bezirksregierung teilt der Ausbildungsstatte und dem Prifungsbewerber die Entschei-
dung Uber die Priifungszulassung spatestens vier Wochen vor dem Priifungstermin mit.

Kapitel 2
Durchfiihrung der Abschlusspriifung

§ 25
Prifungsaufgaben

(1) Die vom Ausschuss fiir gemeinsame Priifungsaufgaben erarbeiteten und zusammengestellten
Prifungsaufgaben werden dem jeweiligen Vorsitzenden des Prifungsausschusses in versiegel-
tem Umschlag Ubersandt.

(2) Die vom Priifungsausschuss genehmigte Aufgabenstellung flr den betrieblichen Auftrag ist
dem Ausbildungsleiter rechtzeitig zuzusenden.

§ 26
Gliederung der Priifung

Die Gliederung der Abschlussprifung richtet sich je nach Ausbildungsberuf nach den §§ 7, 12
oder 14 der Ausbildungsordnung.

§27
Leitung und Aufsicht

(1) Der Prufungsausschuss nimmt unter Leitung des Vorsitzenden die Priifung ab.

(2) Der Vorsitzende regelt die Aufsicht, die sicherstellen soll, dass der Priifling die Arbeiten selb-
standig und nur mit den zugelassenen Arbeits- und Hilfsmitteln ausfiihrt. Uber die fiir die Prii-
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fung wesentlichen Tatbestande ist ein Prifungsprotokoll nach den Mustern der Anlagen 4.1
bzw. 4.2 zu fertigen und von der Aufsicht zu unterzeichnen.

(3) Zur Durchfiihrung der Prifung ist Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Pri-
fungsausschusses das Betreten der Ausbildungsstatte zu gestatten.

(4) Die Pruflinge haben sich auf Verlangen des Vorsitzenden des Prifungsausschusses oder der
Aufsicht Uber ihre Person auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Priifung Uber den Prufungsab-
lauf, die zur Verfiigung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Tau-
schungshandlungen und OrdnungsverstoBen, Ricktritt und Nichtteilnahme zu belehren.

(5) Die Aufsicht sendet die Priifungsarbeiten und die Protokolle in verschlossenem Umschlag an
den Vorsitzenden des jeweils zustandigen Prifungsausschusses oder an das von ihm benannte
prifende Mitglied.

(6) Die Prifung ist nicht 6ffentlich. Beauftragte der Ausbildungsstatten und Mitglieder des Be-
rufsbildungsausschusses kénnen bei der mindlichen Erganzungsprifung (§ 8 Absatz 3, §13 Ab-
satz 3 sowie § 15 Absatz 4 der Ausbildungsordnung) als Gaste anwesend sein. Bei Beratungen
des Priifungsausschusses in diesen Fallen durfen nur dessen Mitglieder zugegen sein.

§ 28
Bewertung der Priifungsarbeiten

(1) Die Ergebnisse der schriftlichen Priifungsaufgaben sind von zwei Priifern aus dem Kreis der
Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder des Prifungsausschusses zu beurteilen und mit
denin § 29 festgesetzten ganzzahligen Punkten zu bewerten.

(2) Die Ubrigen Prufungsbereiche sind ebenfalls mit den in § 29 festgesetzten ganzzahligen
Punkten zu bewerten.

(3) Hat ein Priifling eine Arbeit ohne ausreichende Entschuldigung nicht abgeliefert, so wird die
Arbeit mit O Punkten bewertet.

§29
Bewertung der Priifungsleistungen

(1) Die einzelnen Prifungsleistungen und das Gesamtergebnis der Priifung sind wie folgt zu be-
werten:

sehr gut
eine den Anforderungen in besonderem MaBe entsprechende Leistung
=100 - 92 Punkte

gut
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= 91 - 81 Punkte
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befriedigend
eine im allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung
= 80 - 67 Punkte

ausreichend
eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht
= 66 - 50 Punkte

mangelhaft

eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lasst, dass die not-
wendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mangel in absehbarer Zeit behoben werden
kdnnten

= 49 - 30 Punkte

ungeniigend

eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Grundkenntnisse so li-
ckenhaft sind, dass die Mangel in absehbarer Zeit nicht behoben werden kénnten

= 29 - 0 Punkte.

(2) Fur die Feststellung des Gesamtergebnisses und des Bestehens der Priifung sind die Absat-
ze Tund 2 der §§ 8, 13 und 15 der Ausbildungsordnung anzuhalten.

§ 30
Festsetzung der Priifungsergebnisse

(1) Der Prufungsausschuss stellt die endgultigen Noten und Punkte sowie die Gesamtnote in ei-
ner Sitzung fest.

(2) Werden Einzelbewertungen rechnerisch zu Gesamtbewertungen zusammengefasst, sind
Bruchteile von Punkten jeweils auf volle Punkte aufzurunden.

(3) Im Ubrigen gelten die Absitze 2 und 3 des § 39 Berufsbildungsgesetz.

(4) Der Priifungsausschuss entscheidet ferner Giber Antrage gemaB § 8 Absatz 3, §13 Absatz 3
sowie § 15 Absatz 4 der Ausbildungsordnung.

(5) Der Vorsitzende des Priifungsausschusses gibt das Ergebnis der Priifung dem Prifling be-
kannt. Mit der Bekanntgabe einer erfolgreich abgeschlossenen Priifung endet das Ausbildungs-
verhaltnis (§ 21 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz).

§ 31
Miindliche Ergdnzungspriifung

(1) Der Vorsitzende des Priifungsausschusses leitet die miindliche Erganzungspriifung.
(2) Im Ubrigen gelten § 8 Absatz 3, §13 Absatz 3 sowie § 15 Absatz 4 der Ausbildungsordnung.

§ 32
Beurkundung des Priifungshergangs
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Uber die Priifung ist eine Niederschrift nach dem Muster der Anlage 5 zu fertigen. Die Nieder-
schrift ist vom Vorsitzenden und von den an der Festsetzung der Bewertung beteiligten Mitglie-
dern des Prufungsausschusses zu unterschreiben.

§33
Priifungszeugnis

(1) Nach bestandener Prifung ist ein Priifungszeugnis nach dem Muster der Anlage 6 auszustel-
len. Das Zeugnis ist von dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses zu unterschreiben und mit
dem Siegel der jeweiligen Bezirksregierung zu versehen.

(2) Der Ausbildungsstatte wird das Ergebnis der Abschlussprifung des Auszubildenden tbermit-
telt.

(3) Im Ubrigen gilt § 37 Absatz 3 Berufsbildungsgesetz.

§34
Nichtbestandene Priifung

(1) Bei nicht bestandener Priifung erhalten die Auszubildenden durch den Vorsitzenden des Pri-
fungsausschusses einen schriftlichen Bescheid. Darin ist auch anzugeben, welche Prifungsbe-
reiche anerkannt werden.

(2) Die Ausbildungsstatte wird Uber das Ergebnis der nichtbestandenen Prifung unterrichtet und
berat danach den Auszubildenden.

§35
Wiederholung einer nichtbestandenen Priifung

(1) Zu wiederholen sind ausschlieBlich die mit schlechter als ,,ausreichend” bewerteten Pri-
fungsbereiche.

(2) Die Prufung kann insgesamt nur zweimal, frihestens zum nachsten Priifungstermin, wieder-
holt werden.

Kapitel 3
Besonderheiten

Sofern Schwerbehinderte oder Schwerbehinderten gleichgestellte Personen an der Prifung teil-
nehmen, sind deren besonderen Belange bei der Prifung zu beriicksichtigen. Die Art der Behin-
derung oder Beeintrachtigung ist mit der Anmeldung zur Priifung nachzuweisen. Die Entschei-
dung trifft die zustdndige Bezirksregierung; dabei durfen die fachlichen Anforderungen nicht ge-
ringer bemessen werden.

§ 37
Riicktritt, Nichtteilnahme
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(1) Der Priufungsbewerber kann vor Beginn der Prifung oder einzelner Bereiche durch schriftli-
che Erklarung gegentliber der Bezirksregierung von der Prifung zurlicktreten. In diesem Fall gilt
die Prifung als nicht abgelegt.

(2) Wer durch Krankheit oder andere nicht selbst zu vertretende Umstande gehindert ist, die Ge-
samtprifung oder einzelne Prifungsbereiche abzulegen, hat dies in geeigneter Form nachzu-
weisen. Bei Erkrankungen kann die Vorlage eines amtsarztlichen Zeugnisses verlangt werden, in
dem der Arzt den Nachweis der ,Priifungsunfihigkeit” bescheinigen und begriinden muss. Uber
das weitere Verfahren entscheidet der Prifungsausschuss im Einvernehmen mit der Bezirksre-
gierung.

(3) Erfolgt der Riicktritt nach Beginn der Prifung oder nimmt der Priifling an der Priifung nicht
teil, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prifung mit O Punkten bewertet. Die
Feststellung trifft der Prifungsausschuss.

§38
Tauschungshandlungen und OrdnungsverstoBe

(1) Wer das Ergebnis der Prifung durch Tauschung zu beeinflussen versucht, erheblich gegen
die Ordnung verstdBt oder sich bei den Prifungsarbeiten anderer als der zugelassenen Hilfsmit-
tel bedient hat, kann von dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses von der weiteren Prifung
vorlaufig ausgeschlossen werden. Uber den endgiiltigen Ausschluss entscheidet der Priifungs-
ausschuss. Der Prufungsausschuss kann nach der Schwere der Verfehlung die Wiederholung
einzelner oder mehrerer Priifungsbereiche anordnen oder die Priifung flr nicht bestanden erkla-
ren.

(2) Wahrend der Anfertigung der Prufungsarbeiten festgestellte VerstdoBe hat die Aufsicht in dem
Prifungsprotokoll zu vermerken. In schwerwiegenden Fallen ist sofort fernmiindlich der Vorsit-
zende des Priifungsausschusses zu verstandigen. Uber das weitere Verfahren entscheidet der
Vorsitzende des Prifungsausschusses, Absatz 1ist entsprechend anzuwenden.

(3) Hat der Prufling bei der Prifung getauscht und wird diese Tatsache erst nach Aushandigung
des Zeugnisses bekannt, so kann der Prifungsausschuss nachtraglich die Prifung fur nicht be-
standen erklaren, jedoch nur innerhalb einer Frist von einem Jahr nach Bekanntwerden.

(4) Vor Entscheidungen des Prifungsausschusses nach den Absatzen 1 bis 3 ist der Priifling zu
horen.

Teil 5
Schlussbestimmungen

§ 39
Rechtsbehelfe

Beschwerende Entscheidungen im Prifungsverfahren sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe
mit einer Belehrung Uber den Rechtsbehelf zu versehen.

§40
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Aufbewahrung der Prifungsunterlagen

(1) Die Prifungsarbeiten der Abschlusspriifung sind zwei Jahre, die Niederschriften nach § 32
sind zehn Jahre bei der Geschaftsstelle des Priifungsausschusses aufzubewahren.

(2) Die Ubrigen zur Prifung vorgelegten Unterlagen sind der Ausbildungsstatte zurlickzugeben.

(3) Dem Auszubildenden oder dessen gesetzlichem Vertreter ist innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntgabe des Prufungsergebnisses auf Antrag Einsicht in die Prifungsarbeiten und die Pri-
fungsniederschrift zu gewahren.

§41
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten, Ubergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkliindung in Kraft und tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2016 auBer Kraft.

(2) Wurde das Ausbildungsverhaltnis vor dem 1.August 2010 begonnen und nachfolgend nicht
auf diese Verordnung umgestellt, richtet sich die Ausbildung und Prifung nach der Ausbildungs-
und Prafungsordnung Vermessungstechniker vom 16. Juli 1996, zuletzt gedndert durch Verord-
nung vom 6. Marz 2008 (GV. NRW. S. 469).

(3) Abschlussprifungen bzw. Wiederholungspriifungen nach den bisherigen Ausbildungs- und
Prufungsvorschriften sind letztmalig zum Wintertermin 2015 mdglich.

Der Minister
fur Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf Jager

GV.NRW. 2011S. 280

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 17/18


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2008-s469
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2011-s280

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Anlage 3 (Anlage3.1)
URL zur Anlage [Anlage3.1]

Anlage 4 (Anlage3.2)
URL zur Anlage [Anlage3.2]

Anlage 5 (Anlage4.1)
URL zur Anlage [Anlage4.1]

Anlage 6 (Anlage4.2)
URL zur Anlage [Anlage4.2]

Anlage 7 (Anlage5.1)
URL zur Anlage [Anlage5.1]

Anlage 8 (Anlage5.2)
URL zur Anlage [Anlage5.2]

Anlage 9 (Anlage5.3)
URL zur Anlage [Anlage5.3]

Anlage 10 (Anlage6.1)
URL zur Anlage [Anlage6.1]

Anlage 11 (Anlage6.2)
URL zur Anlage [Anlage6.2]

Anlage 12 (Anlage6.3)
URL zur Anlage [Anlage6.3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf

18/18


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16275-gv13-1anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16276-gv13-1anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16277-gv13-1anlage3.1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16278-gv13-1anlage3.2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16279-gv13-1anlage4.1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16280-gv13-1anlage4.2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16281-gv13-1anlage5.1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16282-gv13-1anlage5.2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16283-gv13-1anlage5.3.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16284-gv13-1anlage6.1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16285-gv13-1anlage6.2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/12752-16286-gv13-1anlage6.3.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Ausbildungsberufe in der Geoinformationstechnologie im Lande Nordrhein-Westfalen (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Geoinformationstechnologie - APO GeoInfoTech) 

	Anlagen

